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Abréviations

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
AdA Angehörige(r) der Armee
RS Rekrutenschule
ZDG Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz)

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
Militaire Militaire
ER École de recrues
LSC Loi fédérale sur le service civil
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Chronique générale

Armée

Service civil et refus de servir

Die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates hatte Anfang 2017 eine Motion
eingereicht, um die Attraktivität des Zivildienstes gegenüber der Armeedienstleistung
zu verringern. Mit dem Vorstoss sollte das Zivildienstgesetz angepasst werden, um die
Anrechenbarkeit von Militärdiensttagen an den Zivildienst einzuschränken. Die
Massnahme zielte auf Dienstleistende, die eine Rekrutenschule begonnen haben, zu
einem späteren Zeitpunkt jedoch noch in den Zivildienst wechseln wollen. Mit der
Änderung soll nur noch die Hälfte der bereits geleisteten Diensttage angerechnet
werden können. Die übrigen verbleibenden Tage würden danach mit dem Faktor 1,5
multipliziert, was die „neue” Anzahl zu leistender Tage ergäbe. Damit würde sich die
Berechnung der Gesamtanzahl an zu leistenden Diensttagen verändern. Die Motion trug
die Handschrift der bürgerlichen Mehrheit in der SiK, entsprechend stellte sich eine
linke Minderheit Fridez (sp, JU) gegen die Motion.
Der Bundesrat hielt den Vorschlag für eine effektive Lösung, um die Wechsel von der
Armee zum Zivildienst zu moderieren, dennoch wurde die Motion zur Ablehnung
empfohlen. Nicht nur weil die Departemente (WBF und VBS) bereits daran seien,
Mutationen im Dienstpflichtsystem zu beobachten und geeignete Instrumente zu
prüfen, sondern auch, weil die Regierung den vorgeschlagenen Weg als
unverhältnismässig erachtete: es käme einer eigentlichen Sanktion gleich. Ferner
bezweifelte der Bundesrat die Einhaltung des Rechtsgleichheitsgebots. Das Ziel, die
Tauglichkeitsquote der Stellungspflichtigen zwischen 64% und 67% einzupendeln, blieb
jedoch für den Bundesrat gültig, weswegen andere Massnahmen, als die in der Motion
vorgeschlagenen, geprüft werden sollten, um diese Vorgabe einhalten zu können.
In der Sommersession befasste sich der Nationalrat mit dem Vorstoss und SiK-Sprecher
Clottu (svp, NE) äusserte die Absicht der Motion unverblümt: Es ginge darum, den
Wechsel in den Zivildienst für Armeeangehörige unattraktiver zu gestalten. Er
beanstandete ferner die mannigfaltigen Gründe, die von den Wechselnden angegeben
würden und sah darin durchaus auch Bequemlichkeit und andere Motive, die nichts mit
Gewissenskonflikten zu tun hätten. Die Zahl der Armeeangehörigen, die in den
Zivildienst wechselten sei zunehmend, was die Armeebestände gefährde. Clottu sah
darin auch einen Konflikt mit dem Willen des Gesetzgebers, der die Dienstpflicht
eingeführt hatte, um Sicherheit zu schaffen. Auf dieses Votum hin gab es ein
Wortgefecht zwischen Clottu und Mitgliedern der Kommissionsminderheit, die gegen
die Motion waren. Gerade die physische und psychische Intensität des Zivildienstes und
der Wert für die Gesellschaft wurden dabei angesprochen. Es ging im gleichen Stil
weiter, auch nachdem der zweite Kommissionssprechers Müller (fdp, SG) versuchte
hatte, sich in seinem Votum auf Zahlen und Fakten zu beschränken. Gemäss Ansicht des
Kommissionssprechers handelte es sich bei den vorgeschlagenen Massnahmen der
Motion – der Verlängerung der Dienstpflicht bei einem Wechsel – um ein Korrektiv und
nicht um eine Strafe. Seine Argumentation umfasste auch einen ökonomischen Aspekt,
nämlich dass der Staat in die Ausbildung der Rekruten investiere. Folglich bedeute
jeder Wechsel eines vormaligen Armeeangehörigen eine Fehlinvestition, die es zu
beheben gelte. Nach diesem Votum gab es eine regelrechte Fragenkaskade an Müller,
der sich jedoch nicht ins Bockshorn jagen liess. Motionsgegner, vorwiegend aus der
linken Ratsecke, deuteten in ihren Fragen an, dass seitens der Kommissionsmehrheit
versucht werde, den Zivildienst schlechtzureden. Diese Unterstellung stritt der St.
Galler jedoch vehement ab und er berief sich auch auf den Standpunkt, dass sowohl die
SiK-Mehrheit als auch die Regierung Handlungsbedarf sähen.
Bundesrat Schneider-Ammann (zur Erinnerung: die Zuständigkeit über den Zivildienst
obliegt immer noch dem WBF) schloss die Debatte mit seinem Votum. Es gelang ihm
aber nicht, dem Plenum die ablehnende Haltung der Regierung überzeugend zu
schildern, denn die grosse Kammer stimmte der Motion schliesslich zu. Mit 110 zu 66
Stimmen und 6 Enthaltungen ging das Geschäft an den Ständerat. 1

MOTION
DATE: 15.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die von der SiK des Nationalrates initiierte und vom Plenum auf den Weg gebrachte
Änderung des Zivildienstgesetzes musste Anfang 2018 auch noch vom Ständerat
behandelt werden. Dessen sicherheitspolitische Kommission wollte jedoch in der
kleinen Kammer beliebt machen, die Behandlung des Vorstosses vorerst noch
auszusetzen, weil der Bundesrat in der Zwischenzeit einen entscheidenden Schritt
gemacht hatte, in dem entschieden wurde, dass die Zulassungen zum Zivildienst
generell reduziert werden sollen. Dafür wurde eine Revision des Zivildienstgesetzes –
was diese Motion im Kern ja verlangt – in Auftrag gegeben. Das WBF wird sich im Laufe
des Jahres damit auseinandersetzen und per Herbst 2018 eine Vernehmlassungsvorlage
vorlegen müssen. Vorgabe dafür war, dass die Mindestanzahl von 150 zu leistenden
Diensttagen im Zivildienst festgesetzt und zusätzlich eine Wartefrist festgelegt werden
soll: AdA, die nach abgeschlossener RS in den Zivilidienst wechseln wollen, sollen erst
nach einer Frist von 12 Monaten einen entsprechenden Antrag stellen dürfen. Weil
dieser Gesetzesentwurf nicht vor 2019 erwartet wird, beantragte die SiK dem Plenum,
die Motion zu sistieren. Es gab jedoch innerhalb der Kommission auch Stimmen, die
sich für eine Beschlussfassung einsetzten, weil man die Motion grundsätzlich ablehnte.
Der Rat folgte jedoch der Kommissionsmehrheit und hielt die Motion offen, bis sie zu
einem späteren Zeitpunkt wieder behandelt werden kann.

Bevor die Ständerätinnen und Ständeräte jedoch diesen Beschluss mit 26 zu 12
Stimmen fassten, entfachte sich noch eine kurze Diskussion dazu.
Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ) äusserte sich indes nicht materiell zur Vorlage,
sondern beschränkte sich auf die Schilderung der unternommenen Schritte. Es mache
keinen Sinn vorzugreifen, da entsprechende Forderungen der Motion in die
Vernehmlassungsvorlage einfliessen sollen. Seitens der Kommissionsminderheit wurde
auch in der kleinen Kammer moniert, dass man den Zivildienst nicht „schlecht machen
dürfte” und Ständerat Hêche (sp, JU) zeigte sich besorgt, dass die vorliegende Motion
„fatal” für den Zivildienst sei. Er kritisierte ferner auch die Meinung „einiger
Parlamentarier”, die glaubten, dass der Zivildienst aus Bequemlichkeit gewählt werde.
Sein Parteigenosse Berberat (sp, NE) äusserte eine weitere Überlegung: Er glaubte, dass
die Motion gar einen konträren Effekt haben könnte. Die Befürchtung war, dass
unentschiedene Stellungspflichtige – im Wissen, dass ein späterer Wechsel von der
Armee in den Zivildienst unattraktiv sein würde – von vornherein den Zivildienst
bevorzugen würden. Es gebe genügend Ärzte, die eine Militärdienstuntauglichkeit
bescheinigten, so der Neuenburger weiter. Dass die Motion schliesslich tatsächlich
sistiert worden ist, kann auch auf die Ausführungen des Wirtschaftsministers
zurückzuführen sein, der die Eckpunkte der angesprochenen Gesetzesrevision darlegte
und entsprechend um die Sistierung durch den Ständerat gebeten hat. 2

MOTION
DATE: 12.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Zustimmung zur Sistierung der Kommissionsmotion der SiK-NR bezüglich einer
anvisierten Änderung des Zivildienstgesetzes war im Nationalrat eine reine Formsache,
zumal auch die lancierende Kommission selbst dem eigenen Rat die Sistierung
empfohlen hatte. Wie auch der Ständerat war man in der nationalrätlichen Kommission
vorerst zum Schluss gekommen, man solle den Prozess um die Revision des
Zivildienstgesetzes abwarten. Die Stossrichtung der Motion wurde durch die Mehrheit
der Sicherheitspolitikerinnen und -politiker jedoch nach wie vor gutgeheissen. Eine
Minderheit stellte hingegen die gesamte Revision infrage. Der Antrag zur Sistierung war
mit 13 zu 7 Stimmen gefasst worden, drei Kommissionsmitglieder hatten sich enthalten.
Im Nationalrat bedurfte es dann keiner Diskussion, stillschweigend wurde die Sistierung
beschlossen. 3

MOTION
DATE: 04.06.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Seit der Einreichung der Motion 2017 hatte der Bundesrat die durch die SiK-NR
angestossene Änderung des Zivildienstgesetzes an die Hand genommen. Die in der
ZDG-Revision vorgesehenen Anpassungen beinhalteten die beim Zivildienst nötigen
Änderungen, die Motion der Schwesterkommission könne daher abgelehnt werden,
befand die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates im April 2019 und
empfahl die Motion zur Ablehnung. Dies war jedoch nicht der einzige Grund für den
Ablehnungsantrag: Die SiK-SR war ferner der Meinung, dass die Motion inhaltlich viel zu
weit gehe. Falls es aber nach wie vor Anliegen gebe, die über den vorgelegten
Gesetzesentwurf hinausgingen, könnten diese immer noch im parlamentarischen
Verfahren zum ZDG eingebracht werden.
In der Herbstsession 2019 hielt sich der Ständerat nicht lange mit dem Geschäft auf. Im
Nachgang an die Behandlung der ZDG-Revision wurde die Motion nach kurzen
Ausführungen von Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR) und von Bundesrat Parmelin

MOTION
DATE: 11.09.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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stillschweigend abgelehnt. 4

1) AB NR, 2017, S. 1137 ff.; BZ, CdT, LT, 16.6.17; NZZ, 17.6.17
2) AB SR, 2018, S. 169 f.; Bericht SiK-NR vom 11.01.2018; NZZ, 13.3.18
3) AB NR, 2018, S. 768; Bericht SiK-NR vom 14.5.18
4) AB SR, 2019, S. 663 f.; Bericht SiK-SR vom 2.4.19
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